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F ür den Täter, der diese S tra fta t begeht, ist charakteristisch, daß er 
eine solche Funktion oder berufliche Stellung innehat, die es ihm  erm ög
licht, unauffällig, aber w irksam  Schäden herbeizuführen.

Handels-, D ienstleistungs- und Instandhaltungsvereinbarungen m it 
westdeutschen F irm en w erden von staatsfeindlichen K räften  in W est
deutschland zu Sabotagehandlungen ausgenutzt. Dies bestätigte das S tra f
verfahren gegen Latinsky (vgl. OG N J 67, S. 681 ff.). Die H auptm ethoden 
dieser Sabotage bestehen in der system atischen L ieferung nichtqualitäts
gerechter bzw. m it Störquellen versehener W aren fü r die K om plettierung 
von DDR-Erzeugnissen, in der zielbew ußten Überschreitung vereinbarter 
L ieferterm ine und in dem Zurückhalten technischer D okum entationen, 
die zu den in die DDR gelieferten Industrieerzeugnissen gehören, bzw. in 
der Übergabe gefälschter technischer Dokum entationen. Es w erden m it 
dem Tatbestand alle Bereiche unserer staatlichen und gesellschaftlichen 
O rdnung geschützt.

Die Sabotage von außen, insbes. von W estdeutschland, kann durch Irre 
führung oder andere Behinderung staatlicher oder genossenschaftlicher 
E inrichtungen oder Betriebe aller Eigentum sform en begangen werden. 
Dafür w erden u. a. gefälschte Schreiben benutzt, um dam it die planm äßige 
Tätigkeit der Betriebe der DDR zu desorganisieren. Ziff. 1 um faßt den 
Schutz der planm äßigen Entw icklung der Volkswirtschaft, ih rer Zweige 
und Betriebe sowie die E rfüllung der V olkswirtschaftspläne. Bei der Be
urteilung der Schwere der S tra fta t ist insbesondere der Grad der A bw ei
chung von der E rfüllung der Volksw irtschaftspläne oder anderer P lanvor
haben zu beachten.

Hinsichtlich des Schutzes der V erteidigungskraft (Ziff. 3) vgl. § 103 
Anm. 4. Als Verteidigungsm aßnahm en sind alle M aßnahm en anzusehen, 
die notw endig sind, um  eine un ter den Bedingungen der Bedrohung der 
DDR und der anderen sozialistischen S taaten durch die aggressiven und 
revanchistischen im perialistischen K räfte m axim ale V erteidigungskraft 
der DDR herzustellen und zu erhalten. Sie um fassen das gesam te P oten
tial, das die V erteidigungskraft bestim m t.

2. Mit den T atbestandsm erkm alen Durchkreuzen und Desorganisieren 
ist eine Besonderheit der Sabotage erfaßt. Mit dem Durchkreuzen

wird vom T äter die Erfüllung der planm äßigen Aufgaben durch Tun oder 
U nterlassen unw irksam  gemacht, so daß diese 'n icht realisiert werden.

Beim Desorganisieren w ird im Ergebnis etwas dem Plan und dem 
geplanten Ergebnis W idersprechendes, A ndersgeartetes oder m it w esent
lichen M ängeln Behaftetes geschaffen. Desorganisieren kann auch durch 
vorsätzlich falsche Anweisungen zur D urchführung unnötiger oder durch 
U nterlassen notw endiger A rbeiten erfolgen.

3. Die vom Tatbestand geforderte Zielsetzung um faßt die Schädigung 
der sozialistischen S taats- oder G esellschaftsordnung insgesamt.


